
 

 

Stromrechnung mit Preisbremse – einfach erklärt 
 
 
1. Erstattungs- / Entlastungsbetrag Preisbremse im Abrechnungszeitraum 

 
Die Entlastung der Preisbremse (2. Stufe), welche die Bundesregierung übernimmt, wird insgesamt 
für den Zeitraum der Rechnungslegung auf dem Deckblatt ausgewiesen. Sie gilt ab 01.01.2023. Für 
diese Rechnung betrifft das vorerst zwei Monate. 
 
2. Ihre neuen Abschläge 

 
Die neuen Abschläge wurden unter Berücksichtigung der Preisbremse berechnet. Sie fallen höher aus 
als die alten, wenn es im Laufe der Abrechnungsperiode Preiserhöhungen gegeben hat. (Infos dazu 
finden Sie unter siehe unter „Betragsermittlung Strom“ auf dieser Rechnung.)  
Sie möchten dies nachrechnen? Nutzen Sie dafür unseren Entlastungsrechner. 



 

 
3. Verbrauch Vorperiode 

 
Die Verbrauchsermittlung zeigt Ihnen, wieviel Strom Sie in der letzten Abrechnungsperiode 
verbraucht haben und vergleicht diesen mit der Vorperiode. So erkennen Sie, ob Sie mehr oder 
weniger Strom verbraucht haben.  

Der Vorjahresverbrauch bildet die Grundlage für die Ermittlung der Entlastungsbeträge. 
 

4. Ihr aktueller Arbeitspreis (netto) 

 
In der ersten Tabelle der „Betragsermittlung“ werden Ihnen die der Rechnung zugrundeliegenden 
Arbeits- und Grundpreise ausgewiesen. Ihr aktueller Arbeitspreis in dem Tarif „EWP Strom 
Grundversorgung“ beträgt 39,06 Cent/kWh (netto) * 19% MwSt = 46,481 Cent / kWh (brutto). 



 

 

 

5. Ermittlung Entlastungskontingent 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Differenz Preisbremse brutto 
Mit der Strompreisbremse wird der Arbeitspreis für Privathaushalte und kleine Unternehmen auf 40 
ct / kWh brutto gedeckelt.  Unter „Differenz Preisbremse“ wird in EUR der Anteil des Arbeitspreises 
ausgewiesen, der über dem Deckel liegt. Der aktueller Arbeitspreis ist 46,481 Cent / kWh. Der Staat 
übernimmt die 6,481 Cent / kWh (entspricht 0,46481 EUR/kWh – 0,40 EUR/kWh = 0,04682 
EUR/kWh). 
 
6. Prognostizierter Jahresverbrauch 
Für die Rechnung wird der gesamte Jahresverbrauch anteilig auf die Abrechnungsmonate (hier 2 
Monate) berechnet (2.292kWh/12 * 2 Monate). Der anteilige prognostiziert Jahresverbrauch wird 
unten ausgewiesen. Die restlichen Monate werden mit der kommenden Rechnung entlastet. 
 
6. Ihr Entlastungskontingent anteilig 
Die Preisbremse gilt für 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs. Dieses so genannte 
„Entlastungskontingent“ wird hier dargestellt (80% von 382 kWh = 305,6 kWh). 
 
Das Entlastungskontingent (305 kWh) multipliziert mit dem Brutto-Differenzbetrag (0,06481 Euro) 
ergibt eine Entlastung in Höhe von 19,81 Euro, die Ihnen für die 2 Monate unter 1. gutgeschrieben 
wird. 


